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Einleitung 

Der Arbeitsvertrag als Unterfall des Dienstvertrages erschöpft sich nicht in 
dem Austausch von Geld gegen Arbeitsleistung. Vielmehr gewinnt im 
Hinblick auf Arbeitszeitverkürzungen und dem damit verbundenen 
Auseinanderfallen von Betriebsnutzungs- und individuellen Arbeitszeiten 
immer größere Bedeutung, wielange und wann die Arbeitnehmer ihre 
Leistung erbringen sollen. Es ist Kreativität gefragt, um unternehmerische 
Entscheidungen zur Ausnutzung von Betriebsanlagen so mit der Lage von 
individuellen Arbeitszeiten zu verbinden, daß sie für Mitarbeiter und 
Bewerber akzeptabel sind. Arbeitnehmer sehen sich dadurch einer großen 
Vielzahl von Arbeitszeitmodellen gegenüber, so daß ihre Entscheidung über 
die Annahme von Vertragsangeboten oftmals auch stark von der Lage der 
Arbeitszeit abhängt. 

Eines jedoch haben alle kreativen Lösungen gemeinsam: Sie müssen sich 
innerhalb eines Rahmens bewegen, der durch öffentlich-rechtliche,  kollektiv-
und individualrechtliche Eckpfeiler vorgegeben ist. Beschäftigt man sich mit 
den gesetzlichen Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung, so stellt sich die 
Frage nach den Rechtsquellen. Allgemeine Vorgaben sind maßgeblich in der 
Arbeitszeitordnung (AZO) vom 30. April 1938, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. März 1975, und der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 1988. Diese bilden den 
entscheidenden gesetzlichen Rahmen für die Arbeitszeitgestaltung. Es gibt 
zwar daneben noch zahlreiche Sonderregelungen wie das Jugend-
arbeitsschutzgesetz, das Mutterschutzgesetz oder das Schwerbehin-
dertengesetz, die durch Hinzutreten von Eigenheiten bestimmte Arbeit-
nehmergruppen aus dem allgemeinen Arbeitszeitschutz herausheben, diese 
haben aber auf die grundsätzliche Arbeitszeitgestaltung eines Betriebes oder 
Unternehmens wenig Einfluß. 

Das grundlegende Gefüge der Arbeitszeitgestaltung ist in Bewegung 
geraten. Dabei geht es nicht nur darum, Regelungen zur Arbeitszeit, zur 
Sonntagsarbeit und zum Frauenarbeitsschutz in einem Gesetz 
zusammenzufassen. Es kommt entscheidend darauf an, den Bereich des 
Arbeitszeitrechts den heutigen veränderten Verhältnissen anzupassen. Der 
Handlungsbedarf wird durch den Vertrag über die Herstellung der Einheit 
Deutschlands noch deutlicher. In den alten und in den neuen Bundesländern 
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gelten teilweise unterschiedliche arbeitszeitrechtliche Bestimmungen. In Art. 
30 Abs. 1 Nr. 1 des Einigungsvertrages wird dem gesamtdeutschen 
Gesetzgeber ausdrücklich die Aufgabe zugewiesen, das öffentlich-rechtliche 
Arbeitszeitrecht möglichst bald einheitlich neu zu kodifizieren. Neben zu 
erwartenden europäischen Richtlinien zum Arbeitszeitrecht und 
Entscheidungen des EuGH und des BVerfG zu Einzelproblemen kann der 
Gesetzgeber auf den bereits bestehenden Entwurf eines Arbeitszeitgesetzes 
zurückgreifen.  Die Zielsetzung dieses Gesetzentwurfes ist nahezu identisch 
mit der, die dem Gesetzgeber nun aufgegeben ist. Nicht nur dieser Aspekt 
verhilft dem Entwurf zu neuer Aktualität. Viele Einzelfragen sind bereits 
nach politischer Diskussion geklärt worden. Wo kein Konsens erzielt werden 
konnte, haben sich zumindest konkrete Fragen herauskristallisiert. Der Weg 
zu einem Arbeitszeitgesetz ist daher durch den bestehenden Gesetzentwurf 
vorgezeichnet. Ob die Lösung aktueller arbeitszeitrechtlicher Probleme 
gelungen ist, ist maßgeblicher Inhalt dieser Ausarbeitung. 



Α. Die Arbeitszeitordnung (AZO) als 
gesetzliche Grundlage der Arbeitszeitgestaltung und 

der Entwurf des Arbeitszeitgesetzes (EArbZG) 

Befaßt man sich mit den Fragen der gesetzlichen Arbeitszeitregelung, so 
muß man maßgeblich auf den öffentlich-rechtlichen  Arbeitszeitschutz 
zurückgreifen,  wie er in der AZO geregelt ist. Dabei wird durch dieses 
Schutzgesetz nur ein zeitlicher Rahmen fur die Arbeitsleistung der 
Arbeitnehmer aufgestellt. Die Ausfüllung obliegt den Tarifvertrags-
parteien, den Betriebspartnern und den Vertragsparteien von Einzelarbeits-
verträgen. 

Die Arbeitszeitordnung, die seit über 50 Jahren mit kaum verändertem 
Inhalt existiert, ist dabei nicht nur aus linguistischen oder sensitiven, 
sondern auch aus inhaltlichen Gründen dringend überholungsbedürftig.1 Dies 
gilt auch fur den Frauenarbeitsschutz und das in der Gewerbeordnung 
geregelte Beschäftigungsverbot an Sonn- und Feiertagen. 

Die Bundesregierung verfolgt mit dem Gesetzentwurf zu einem 
Arbeitszeitgesetz das Ziel, die in mehreren Gesetzen und Verordnungen 
verstreuten Vorschriften zur Arbeitszeit, zur Sonntagsarbeit und zum 
Frauenarbeitsschutz in einem Gesetz zusammenzufassen2 und für alle 
Arbeitnehmer, ausgerichtet am Gesundheitsschutz, den heutigen Verhält-
nissen anzupassen.3 

Durch das Arbeitszeitgesetz soll erreicht werden, daß der öffentlich-
rechtliche Arbeitszeitschutz auf alle Arbeitnehmer ausgedehnt wird. Die 
Gesundheit wird durch Begrenzung der höchstzulässigen täglichen 

1 vgl. die Terminologie: Gefolgschaftsmitglieder,  Betriebsföhrer,  Reichstreuhänder der 
Arbeit, Tarifordnung 

2 Deutscher Bundestag, Drucks. 10/2706 vom 09.01.1985, S. 1; Deutscher Bundestag, 
Drucks. 11/360 vom 25.05.1987, S. 1 

3 Zmarzlik, Entwurf eines Arbeitszeitgesetzes, DB 1984, 1881 f.; ders., Zur Neuregelung 
des Arbeitszeitschutzes, DB 1985, 2349 ff.;  ders., Zum Entwurf eines Arbeitszeitgesetzes, 
NZA 1987, Beil. 3, 15 ff.;  Wlotzke, Zum Regierungsentwurf  eines neuen Arbeitszeitgesetzes, 
NZA 1984, 182 f.; Herschel, Bemerkungen zum Entwurf eines Arbeitszeitgesetzes, BB 1986, 
384 f. 

2 Janicki 


